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Veröffentlichung eines Konsultationsentwurfs nach§ 12 Abs. 1 TKG zur Marktde

finition und Marktanalyse betreffend den Markt für die UKW-Antennen(mit}benut

zung (Teilmarkt des Marktes Nr. 18 der Märkte-Empfehlung 2003) 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf den oben genannten veröffentlichten Konsultationsentwurf und 

nehmen hierzu wie folgt Stellung. Zunächst begrüßen wir das Gesamtergebnis, dass 

eine Regulierungsbedürftigkeit nicht mehr festgestellt wird. 

1. 	 Im Entscheidungsentwurf wird zutreffend festgestellt, dass das Eigentum der ME

DIA BROADCAST GmbH an den UKW-Antennen ganz überwiegend am 

01 .04.2018, in wenigen verbleibenden Einzelfällen am 01 .07.2018 auf Erwerber 

der Antennen übergegangen ist. Ebenso wird zutreffend festgestellt, dass die 

MEDIA BROADCAST damit nicht mehr über die Funktionsherrschaft im Hinblick 

auf den Zugang zu den UKW-Antennen verfügt und die gegenüber unserem Un

ternehmen ergriffenen regulatorischen Maßnahmen ins leere gehen (Konsulta

tionsentwurf, Ziffer 2.8). 
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Daraus folgt, dass die in der vorangegangenen Festlegung vom 19.12.2014 ge

troffenen Feststellungen zur beträchtlichen Marktmacht der MEDIA 

BROADCAST im UKW-Antennen(mit)benutzungsmarkt ihre Grundlage verloren 

hat. Die Präsidentenkammer stellt im vorliegenden Konsultationsentwurf dement

sprechend auch fest, dass die MEDIA BROADCAST „nur noch über vernachläs

sigbare Restbestände an UKW-Infrastrukturen verfügt" (Konsultationsentwurf, 

Ziffer 9.3.1 ). 

2. 	 Die Feststellungen der Präsidentenkammer zu den grundlegend veränderten 

Marktverhältnissen betreffen allerdings nicht nur den Teilmarkt für die UKW-An

tennen(mit)benutzung, sondern gelten ebenso für den (Endnutzer-)Markt für die 

Bereitstellung von terrestrischen Sendeanlagen für die Übertragung von UKW

Hörfunksignalen gegenüber Inhalteanbietern. Dies stellt auch die Beschlusskam

mer in ihrem zeitgleich veröffentlichten Entwurf zum Widerruf der unserem Un

ternehmen in der Regulierungsverfügung vom 19.12.2014 i.d.F. vom 02.11 .2016 

auferlegten Verpflichtungen fest (vgl. Entscheidungsentwurf, Az.. BK3b-18/007, 

Ziffer 3, Ziffer 4.2). Insofern ist nicht nachvollziehbar, dass die Präsidentenkam

mer sich vorliegend nur auf den Teilmarkt der UKW-Antennen(mit)benutzung be

schränkt. In der Festlegung vom 19.12.2014 sind beide Marktebenen mit dem 

Ergebnis untersucht worden, dass die MEDIA BROADCAST auf beiden Ebenen 

über beträchtliche Marktmacht verfügt. 

Auf Basis der der Präsidentenkammer vorliegenden Erkenntnisse zu den verän

derten Marktverhältnissen ist, wie auch die Beschlusskammer bestätigt, offen

sichtlich, dass die MEDIA BROADCAST auch im Endnutzermarkt nicht mehr über 

eine beträchtliche Marktmacht verfügt. Da sich die Beschlusskammer 3 in ihrem 

Entscheidungsentwurf an die bisherige Feststellung der Präsidentenkammer 

vom 19.12.2014 trotz aller vorliegenden gegenteiligen Erkenntnisse gebunden 

fühlt, ist nach derzeitigem Stand vorgesehen, die zulasten der MEDIA 

BROADCAST eingriffsintensivste Regulierungsmaßnahme im Endnutzermarkt 

aufrecht zu erhalten. 
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Zur Klarstellung sowie zur Herstellung der gebotenen Rechtssicherheit ist daher 

- wie bereits im Entscheidungsentwurf der Beschlusskammer - auch im vorlie

genden Konsultationsentwurf darauf hinzuweisen, dass aufgrund der veränder

ten Marktverhältnisse auch die für den Endnutzermarkt getroffene Feststellung 

vom 19.12.2014 einer beträchtlichen Marktmacht der MEDIA BROADCAST ihre 

Grundlage verloren hat. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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